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„Sommer in Luzern“ II 

 

Ein attraktives Helvetiagärtli, das Sommerleben auf dem Mühlenplatz. Luzerns Stadtrat hat in 

den vergangenen Jahren einiges zur Attraktivierung der Innenstadt getan. Wir gehen nach 

wie vor davon aus, dass der Stadtrat dies aus folgenden Gründen getan hat: 

 

 Boulevard-Restaurants tragen massgebend zur Attraktivierung der Stadt bei. 

 Boulevard-Restaurants tragen zur Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt bei. 

 Boulevard-Restaurants helfen den betroffenen KMU–Betrieben. 

 Boulevard-Restaurants müssen die Nachtruhe beachten. Die Stadt Luzern hat in diesem 

Bereich eine konsequente Schliessungspolitik durchgesetzt. 

 Boulevard-Restaurants entsprechen den Forderungen des Masterplans. Dort ist 

festgehalten: Es sind gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen, 

bekanntlich gehören auch Wirtschaften zur Wirtschaft. 

 Boulevard-Restaurants generieren der Stadt zusätzliche Einnahmen. 

 

Bis heute werden jedoch alle Gesuche für Boulevard-Restaurants während der kurzen 

Sommermonate (Mitte Mai bis Mitte September) auf Parkplätzen in der blauen Zone aus 

Präjudiz-Gründen konsequent abgelehnt. Es verwundert nicht, dass dies vor allem in der 

Neustadt für einige Aufregung sorgt. Wer Glück hat, findet weisse Plätze vor seinem Haus, 

und wer Pech hat, blaue. 

 

Wir fordern den Stadtrat auf, grosszügig mit Bewilligungen für temporäre Boulevard-

Restaurants auch auf öffentlichen Parkplätzen in der blauen Zone umzugehen. Dies 

insbesondere in den Gebieten, in denen relativ problemlos während der Sommermonate 

gewirtet werden könnte. Wir betrachten dies auch als einen Akt der Gerechtigkeit und der 

gleich langen Spiesse für alle Betriebe. Auch hier soll gelten: Da wo möglich und sinnvoll 

sollten die vorübergehend blockierten Parkplätze ersetzt werden. 
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